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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1993

Norm

MRG §21 Abs3

Rechtssatz

Dem Vermieter steht unabhängig von Vereinbarungen, die während der Geltungsdauer des MG getro4en wurden,

nach Inkrafttreten des MRG das Recht zu, zwischen der Jahrespauschalverrechnung und der Einzelvorschreibung der

Betriebskosten jeweils für den Zeitraum eines ganzen Kalenderjahres zu wählen.
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